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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

77 Kunst Kultur

Norm

AVG §52 Abs1;

AVG §7 Abs1;

DMSG 1923 §1 Abs1 idF 1990/473;

Rechtssatz

Hat der Grundeigentümer die behauptete Befangenheit der Sachverständigen im Ergebnis nur mit deren negativen

Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von Bodenfunden auf seinem Grundstück begründet, so kann dies

die Annahme einer Befangenheit keinesfalls rechtfertigen.

Schlagworte

Befangenheit von Sachverständigen
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